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Das Rate jtreu,ì. 19

Die Ttellungnakme 6er Zamaritsrversine iu 6sn Kurien
kür Käu5licke Krankenpflege.

Ant das Kreisschreiben vom 14. Februar

dieses Jahres <siehe Rotes Kreuz Rr. 4 vom

1. Vcärzj haben von den 114 Sektionen des

schweizerischen Samariterbnndes 115 ihre An-

sieht geäußert.

Dir I. Frage i Saiten Sie es sür wiinsehens-

ivcrt, daß die Samarilervereine neben den

Samariterknrsen auch Kurse für häusliche

Krankenpflege abhalten?
Beantworten alle, d. h. 115 Sektionen mit

Ja.

Dir II Frage: galten Sie dafür, es seien

die Teilnehmer an Krankenpflegekursen in

gleicher Weise zum Eintritt in die Samariter-
vereine berechtigt zu erklären, wie die Teil-
nehmer von Samariterkursen?

Bejahen 9? Sektionen und verneinen 29.

Die III. Fragt: Sind Sie grundsätzlich da-

mit einverstanden, daß j; 5 v der Zentralst«-
tuten in folgender Weise abgeändert werdet

fj 5 grlts.

ch Alle Personen, welche nach Absolvierung
cities Samariterkurses die be.chgliche

Prüfung mit Erfolg bestehen. Ueber

solche Kurse und Prüfungen besteht ein

für die Sektionen verbindliches Regulativ.

>; 5 sneus.

as Alle Personen, die an einem Samariter-
kurs oder einem Kurs für häusliche

Krankenpflege teilgenommen und die bc-

treffende Schlußprüfung mit Erfolg be-

standen haben, sofern der KurS nach

dem vom schweizerischen Roten Kreuz
und schweizerischen Samariterbund gc-

mcinsam aufgestellten Regulativ durch-

geführt worden ist.

Wird von 98 Sektionen bejaht und von
14 verneint.

Dit IV. Fragt: Beauftragen Sie den Zen
tralvorstand, bestimmte Anträge im Sinne
der Beschränkung des Ausweises auf Aktiv-

Mitglieder der Samaritervereine vorzubereiten?

Findet Beifall von 19V Sektionen während
11 sich dagegen aussprechcn.

Zu den Fragen 11, III und IV sind ferner

Abänderungsvorschläge beziehungsweise An-

träge mit anderer Fassung eingereicht worden.

U. II.

lur 2àe5verkaminlung à Zainariterbunà in Freiburg.

Tic Samaritervereinigung Zürich hat an

den Zentralvorstand zuhanden der ordentlichen

Dclegiertcnversammlung des schweizerischen

Samanterbundes in Freiburg folgenden An-

trag eingereicht.

Tie ordentliche Telcgiertcnverfammlung des

schweizerischen Samariterbundes in Freiburg
beschließt:

1. An allen Samaritcrkurscn sollen die

Desinfektionsmittel einläßlich erklärt

werden.

2. Den Samaritern ist der Gebrauch der-

jenigcn Desinfektionsmittel, die jedem

Laien ohne Rezept erhältlich sind, nicht
verboten, sondern gestattet.

Diesen Antrag begründen wir folgender-
maßen i

1- Früher wurde in allen Samariterkursen
die antiseptische Wundbehandlung gelehrt, und

namentlich daS Lysol den Kursteilnehmern

zur Verwendung empfohlen, und glauben

wir nicht, daß dadurch die Samariter irgend
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weiches Unheil angerichtet haben, jedenfalls

weniger als in neuerer Zeit, wo an vielen

r2rtcn nnr die aseptische Wundbehandlung

gelehrt und von den Desinfektionsmitteln
auch gar kein Wort gesprochen wird, und

dann diese „allem Publikum doch bekannten

Mittel" gleich angewendet werden.

2. Für Samariter, die nur die aseptische

Behandlung gelehrt wurden, ist es oft sehr

peinlich, von der antiseptischen Behandlung
keinen Hochschein zu haben, wenn sie in einen

Verein eintreten, wo die letztere gelehrt und

angewendet wird.
tz. Tie Herren Aerzte sind selbst nicht einig,

welche Behandlung für die Samariter die

zweckmässigere ist. Tie einen verbieten alle

Desinfektionsmittel, während andere von den

Samaritern die Anwendung von Lpsol gc-

radczn verlangen, ja es gibt solche, die ver-

verlangen, auf einem Samariterposten dürfe
Sublimat nicht fehlen.

4. Bei Uebernahme von offiziellem Sani-
tätSdienst wurden uns die Desinfektionsmittel
von amtlicher Stelle ans zur Verwendung
übergeben, und konnten diese nur richtig ange-
wendet werden, weil immer auch ein älteres

Mitglied, „das noch die antiseptischc Wund-

behandlung gelehrt wurde", jeweils auf dem

betreffenden Posten Tienst hatte, andernfalls
hätten Nur gewiss mit Unannehmlichkeiten
keinen Mangel gehabt. Wir glauben, daß die

Anwendung der Mittel, die dem Samariter
von amtlicher Stelle ans zur Verwendung

übergeben werden, doch in den Kursen gekehrt

werden sollte.

5. Wir glauben ganz bestimmt, daß wenn
das Gcbranchsverbot von Desinfektionsmitteln
nicht aufgehoben wird, das Samariterwesen

schwer geschädigt wird, hört man doch jetzt

schon nicht selten, daß Kursteilnehmer erklären,

nicht als Aktivmitglieder in einen Verein
eintreten zu wollen, da sie ja als Nichtmit-
glieder mehr Bewegungsfreiheit hätten.

6. Immerhin möchten wir nicht den Glauben

erwecken, als ob wir den Samaritern zu viel

erlauben möchten, oder gar das Kurpfuscher-

tum zu züchten in der Absicht hätten. Im-
incrhin glauben wir, daß solche Büttel, die

jedermann ohne Rezept erhalten kann, bcn

Samaritern nicht verboten werden sollte, und
dem Samaritcrwesen mehr genützl wird, wenn
den Samaritern auch erlaubt ist, was das

allgemeine Publikum ohne Kurs und Uebung

auch verwendet.

Indem wir Ihnen unsern Antrag samt

Begründung unterbreiten, ersuchen wir Sie
höflich, dieses Traktandnm im Schoße Ihrer
Seküonen zu besprechen, und glauben nicht,

daß Sie zu einer uns gegenteiligen Ansicht
kommen werden.

Wir entbieten Ihnen die freundlichsten

Samaritergrüße.

M die 5a»mitemm»iWig Zi'iricij l

Zak. Schurtrr, Präsident.

Traugott D et Ich, Sekretär.

Die Redaktion dieser Zeitschrift fühlt sich

verpflichtet, zum vorstehenden Antrag der

Snmaritervereinignng Zürich in ablehnendem

Sinne Stellung zu nehmen. Tie materielle Seite
der Frage, ob es wünschenswert, notwendig,
oder auch nur möglich sei, die Samariter im

Gebrauch der antiscptischcn Büttel genügend

zu unterrichten, ist in dieser Nummer von

Herrn t)r. Jscher so klar behandelt und ver-
neint worden, daß darüber kein Wort mehr

nötig ist. Die allgemeine, obligatorische Wieder-

einsührung der antiseptischcn Wundbehandlung
in Samariterkrcisen käme einem technischen

Rückschritt gleich, nicht kleiner, als wenn plötz-

lich wieder das Petroleum zur Straßenbelench-

tung einpfählen werden wollte, nachdem man

sich allgemein an die Vorzüge der Gasbelcuch-

tung und des elektrischen Lichtes gewöhnt hat.

Aber nicht nur materiell fordert der An-

trag der Samaritervereinigung Zürich zum
Widerspruch heraus, sondern namentlich auch

formell. Er verlangt nicht mehr und nicht
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weniger, als daß eine Versammlung van Laien
über eine technisch arztliche Frage zu Gerichte

sitze und den eigentlichen sachverständigen,
den Aerzten, kurzerhand bestimmte Weisung
in einer Angelegenheit erteile, die für die-

selben vvr allem eine lleberzengungs- und

Gcwissenssachc ist.

Man sollte bei solchen, in die Sphäre des

Arztes lief einschneidenden Anträgen, denn

doch nie vergessen, das; die schweizerischen

"Aerzte den Samariternntcrricht durchwegs frei-

willig und ohne Entgelt erteilen, und das; sie

keineswegs die Angestellten der Samariter-
vereine sind, sondern ihre Freunde und Rat-

geber. Weitn sie sich in bezug auf Arrange-
ment und Organisation meist ohne weiteres

den Wünschen und Weisungen der Vereine

fügen, so dürfen sie dagegen wohl verlangen,
das; in allen ärztlich technischen Angelegen-
hellen ihre Meinung gehört werde und den

Ansschlag gebe, und das; man ihr nicht Dinge
zumute, die gegen ihre Ueberzeugung gehen.

Dies wäre aber für die große Mehrzahl aller

Aerzte der Fall, wenn der Antrag der Sa-
maritervereinigung Zürich zum Beschluß erhv-
ben würde. Wie leicht wäre dadurch ein Kon-

flikt mit dem Aerztestand geschaffen, der für
den Samariterbund schwere Folgen haben

könnte.

Gesetzt aber auch, es käme zu keinem eigent-

lichen Konflikt, eine Anzahl Aerzte würde

aber einfach erklären, daß sie sich um die von
der Telcgiertenversaminlnng dekretierte Antll
sepsis nicht kümmern und den Unterricht auch

fernerlnn so erteilen, wie sie es für richtig
erachten, nämlich auf Grund der Asepsis. Was
will dann die Delegiertenversammlung tun?
Wie will sie ihrem Beschluß Nachachtung

verschaffen? Sie kann es nicht, und darum

soll sie einen solchen Beschluß überhaupt nicht

fassen.

Wir glauben nicht, daß die zürcherischen

Samariter bei der Formulierung ihres An-

träges daran dachten, daß damit die Aerzte
in eine unwürdige Stellung gedrängt werden,

indem an Stelle ihres sachverständigen Rates

einfach der Mehrheitsbeschluß einer Samariter-
Versammlung gesetzt wird; sie haben sicher

auch nicht beabsichtigt, einen Keil in das gute

Verhältnis zwischen Arzt und Samariter zu
treiben; tatsächlich aber birgt ihr Antrag diese

Gefahr in sich, und darum möchten wir schon

jetzt davor warnen.

Mögen sich die Delegierten in Freiburg
des Sprüchleins erinnern: „Schuster bleib'
bei deinem Leisten" und dem Antrag der

stadtzürcherischen Vereine ihre Zustimmung
verweigern. Die Redaktion.

tin à 5sktionen à lctiweiisrísctisn Taincirîterbunà.

W crte Sa m a riter
und Samariterinnen!

Der Zentralvorstand ladet Sie hiermit

freundlichst zur diesjährigen

Ordentlichen Fahres- und Delegierten-

Versammlung

ein, die, wie mit Zirkular vom 11. April
1908 mitgeteilt, Samstag und Sonntag den

L7,28. Zum 1908 in àiburg stattfindet.

T r a k t a n d en :

1. Appell der Delegierten.
2. Protokoll der ordentlichen Jahres- und

Delegiertenvcrsammlung vom 9. Juni
1906 in Winterthur sviclo XIX. JahreS-

bericht 1906).
Z. Jahresbericht 1907.
4. Jahresrcchnung und Bericht der Rech-

nungsrevisoren.
3. Voranschlag.für 1908.
6. Wahl des Vorortes.
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